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Stadtplanung in Herne - Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung - Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 185 - Gütersloher Straße -, 

1. Änderung -, Stadtbezirk Herne-Mitte  

Am 11.05.2021 hat der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung beschlossen, die 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke des Bebauungsplans Nr. 185 - Gütersloher Straße -, 1. Änderung - und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung zu geben. 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 185 – Gütersloher Straße – 
umfasst einen Bereich, der begrenzt wird 

• im Norden durch die nördliche Grenze der Klosterstraße, 

• im Osten durch eine in Richtung Süden verlaufende Linie, die in einem Abstand von 
63 Metern annähernd parallel zur Grenze des Flurstücks 979 Flur 37 Gemarkung 
Wanne-Eickel verläuft, 

• im Süden durch eine in West-Ost-Richtung verlaufende Linie, die in einem Abstand 
von ca. 34 Metern parallel zur Grenze des Flurstücks 69 Flur 37 Gemarkung Wanne-
Eickel verläuft, 

• im Westen durch eine in einem Abstand von ca. 17 Metern parallel zur Grenze des 
Flurstücks 979 Flur 37 Gemarkung Wanne-Eickel verlaufende Linie.  

Der Geltungsbereich ist im Übersichtsplan in etwa dargestellt.  

 

Allgemeine Ziele und Zwecke:  

Die Planung zielt darauf ab, die derzeitig als „Öffentliche Grünfläche“ festgesetzte Fläche 
einer wohnbaulichen Entwicklung zuzuführen.  

Die mit der angestrebten beschriebenen Entwicklung der Fläche verbundenen Auswirkungen 
und Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die zu berücksichtigenden umweltrelevanten 
Belange, werden im Rahmen der Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 185 
untersucht, gewichtet und verbindlich geregelt.  
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Um der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
zu dieser Planung zu geben, lädt der Bezirksbürgermeister für die Bezirks-vertretung Herne-
Mitte ein zu einer  
     Bürgeranhörung.  

Die Anhörung findet statt im Rahmen der Sitzung der Bezirksvertretung Herne-Mitte am 
Donnerstag, den 02.09.2021 im Rathaus Herne, Großer Sitzungssaal (Raum 312), Friedrich-
Ebert-Platz 2.  

Die Sitzung beginnt um 17:00 Uhr. Ab Sitzungsbeginn liegen im Sitzungssaal die 
Planunterlagen aus.  

Der Öffentlichkeit wird außerdem bis zum 17.09.2021 Gelegenheit gegeben, sich schriftlich 
zu der Planung zu äußern. Die Eingabe ist an die Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und 
Stadtplanung, Postfach 101820, 44621 Herne zu richten.  

Die Planunterlagen können vom 03.09.2021 bis zum 17.09.2021 im Technischen Rathaus 
(Eingangshalle Haus B), Langekampstr. 36 während der allgemeinen Servicezeiten der Stadt 
Herne (Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Freitag 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 
eingesehen werden.  

Sollte während dieses Zeitraums aus nicht vorhersehbaren Gründen ein Zugang zum 
Aushangbereich nicht möglich sein wird am Eingang (Haus B) ein Hinweis angebracht wo 
die Planunterlagen außerhalb des Technischen Rathauses einsehbar sind. Dort wird in 
diesem Falle auch eine Telefonnummer angegeben, unter der ein Termin zur Einsicht in die 
Planunterlagen währen der oben genannten allmeinen Servicezeiten der Stadt Herne 
vereinbart werden kann.  

Auskünfte zu den Planunterlagen können zu den vorgenannten Zeiten vom Fachbereich 
Umwelt und Stadtplanung, Technisches Rathaus (Haus A, 1. Etage, Räume A.119, A.121 
und A.123 – A.128), Langekampstr. 36, erteilt werden.  

Die Planunterlagen können außerdem für die Dauer eines Monats im Internetauftritt der 
Stadt Herne (www.herne.de/bauleitplanung) sowie über das Internet-Bauportal des Landes 
NRW (https://www.bauleitplanung.nrw.de) eingesehen werden.  

Herne, 17. August 2021  
Bornfelder  
Bezirksbürgermeister  

https://www.herne.de/bauleitplanung
https://www.bauleitplanung.nrw.de/
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Stadtplanung in Herne - Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung - Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 261 - Südstraße / 

Koniner Straße -, Stadtbezirk Herne-Mitte  

Am 15.09.2021 hat der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung beschlossen, die 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke des Bebauungsplans Nr. 261 - Südstraße / Koniner Straße - und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung zu geben. 

Der Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 261 - Südstraße / 
Koniner Straße - liegt im Stadtbezirk Herne-Mitte und umfasst das gesamte ehemalige 
Betriebsgrundstück der Firma Sita Remediation GmbH (Südstraße 41) mit einer Fläche von 
ca. 3,6 ha. Er wird im Norden von der oberirdischen Produktenleitung bzw. Fuß- und 
Radwegeverbindung, im Osten von der Koniner Straße, im Süden von der Südstraße und im 
Westen von den Grundstücken Südstraße Nr. 19 und Nr. 33 begrenzt. Der Geltungsbereich 
ist im Übersichtsplan in etwa dargestellt.  

 

Allgemeine Ziele und Zwecke:  

In der Vergangenheit sind vermehrt Beschwerden von Anwohnern aus der näheren 
Umgebung des ehemaligen Betriebsgrundstücks der Firma Sita Remediation GmbH an 
Verwaltung und Politik herangetragen worden. Insbesondere eine regelmäßige und intensive 
Geruchsimmissionsbelastung wurde kritisiert.  

Bauplanungsrechtlich ist der Bereich derzeit größtenteils anhand des rechtskräftigen 
Bebauungsplans 41 - Feldkampstraße - (jetzt: Südstraße) von 1973 zu beurteilen, welcher 
dort ein Industriegebiet i. S. d. § 9 BauNVO festsetzt. Damit sind industrielle 
Neuansiedlungen bauplanungsrechtlich zulässig und Grenzen, Auflagen und 
Nebenbestimmungen lediglich im Rahmen der jeweils erforderlichen 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren möglich.  
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Mit dem Ziel, die Betriebsinteressen der Firma Sita Remediation GmbH einerseits und die 
Immissionsschutzinteressen der Nachbarschaft im Umfeld in einen angemessenen 
Ausgleich zu setzen und bauplanungsrechtlich verbindlich zu regeln, hatte der Haupt- und 
Personalausschuss bereits am 16.06.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 261 - 
Südstraße / Koniner Straße - beschlossen. Es war beabsichtigt, das Plangebiet als 
Sonstiges Sondergebiet i. S. d. § 11 BauNVO festzusetzen. Dadurch sollte eine 
betriebskonforme bauleitplanerische Lösung für diesen konkreten Einzelfall konzipiert 
werden.  

Zwischenzeitlich wurde der Betrieb der Sita Remediation GmbH stillgelegt und aufgegeben. 
Dadurch haben sich die Vorzeichen insoweit geändert, als dass nun eine allgemeine 
bauleitplanerische Lösung für eine mögliche Folgenutzung des Geländes und keine 
spezifische Lösung für den konkret vorhandenen Betrieb gefunden werden muss.  

Um der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
zu dieser Planung zu geben, lädt der Bezirksbürgermeister für die Bezirksvertretung Herne-
Mitte ein zu einer  
     Bürgeranhörung.  

Die Anhörung findet statt im Rahmen der Sitzung der Bezirksvertretung Herne-Mitte am 
Donnerstag, den 02.09.2021 im Rathaus Herne, Großer Sitzungssaal (Raum 312), Friedrich-
Ebert-Platz 2.  

Die Sitzung beginnt um 17:00 Uhr. Ab Sitzungsbeginn liegen im Sitzungssaal die 
Planunterlagen aus.  

Der Öffentlichkeit wird außerdem bis zum 17.09.2021 Gelegenheit gegeben, sich schriftlich 
zu der Planung zu äußern. Die Eingabe ist an die Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und 
Stadtplanung, Postfach 101820, 44621 Herne zu richten.  

Die Planunterlagen können vom 03.09.2021 bis zum 17.09.2021 im Technischen Rathaus 
(Eingangshalle Haus B), Langekampstr. 36 während der allgemeinen Servicezeiten der 
Stadt Herne (Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Freitag 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 
eingesehen werden.  

Sollte während dieses Zeitraums aus nicht vorhersehbaren Gründen ein Zugang zum 
Aushangbereich nicht möglich sein wird am Eingang (Haus B) ein Hinweis angebracht wo 
die Planunterlagen außerhalb des Technischen Rathauses einsehbar sind. Dort wird in 
diesem Falle auch eine Telefonnummer angegeben, unter der ein Termin zur Einsicht in die 
Planunterlagen währen der oben genannten allmeinen Servicezeiten der Stadt Herne 
vereinbart werden kann.  

Auskünfte zu den Planunterlagen können zu den vorgenannten Zeiten vom Fachbereich 
Umwelt und Stadtplanung, Technisches Rathaus (Haus A, 1. Etage, Räume A.119, A.121 
und A.123 – A.128), Langekampstr. 36, erteilt werden.  

Die Planunterlagen können außerdem für die Dauer eines Monats im Internetauftritt der 
Stadt Herne (www.herne.de/bauleitplanung) sowie über das Internet-Bauportal des Landes 
NRW (https://www.bauleitplanung.nrw.de) eingesehen werden.  

Herne, 17. August 2021  
Bornfelder  
Bezirksbürgermeister  

https://www.herne.de/bauleitplanung
https://www.bauleitplanung.nrw.de/
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Herne über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 20. 

Deutschen Bundestag am 26. September 2021  

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl wird in der Zeit vom 6. September 2021 
bis zum 10. September 2021 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der 
Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 
12 Uhr im Fachbereich Immobilien und Wahlen, Wahlbüro, Technisches Rathaus, 
Raum B.604, Langekampstr. 36, 44652 Herne, für wahlberechtigte Personen zur 
Einsichtnahme bereitgehalten.  

Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine 
wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von wahlberechtigten Personen, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.  

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich.  

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.   

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 10. September 2021 bis 12 Uhr 
beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Immobilien und Wahlen, 
Wahlbüro, Technisches Rathaus, Raum B.604, Langekampstr. 36, 44652 Herne, 
Einspruch einlegen.  

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.  

3. Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
bis spätestens zum 5. September 2021 eine Wahlbenachrichtigung.  

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  

Wahlberechtigte Personen, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  

4. Wer einen Wahlschein für die Bundestagswahl am 26. September 2021 hat, kann an 
der Wahl innerhalb seines Bundestagswahlkreises durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Bundestagswahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen.  
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung (bis zum 5. September 2021) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis 
zum 10. September 2021) versäumt hat,  

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,  

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist.  

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten 
Personen bis zum 24. September 2021, 18 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage, 15 Uhr, gestellt werden.  

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus 
den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15 Uhr, stellen.  

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine 
wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder körperlich beeinträchtigt ist, 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

6. Mit dem auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindlichen Wahlscheinantrag 
hat die wahlberechtigte Person die Möglichkeit, einen Wahlschein für die 
Bundestagswahl am 26. September 2021 zu beantragen.  

Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person  

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises  

• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag  

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehenen roten Wahlbriefumschlag und  

• ein Merkblatt für die Briefwahl.  
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Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier wahlberechtigte Personen vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen.  

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von 
der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt 
hat.  

Bei der Briefwahl muss die Wählerin/der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18 Uhr eingeht.  

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

Herne, 12. August 2021  Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Elion Dushku  

Für Herrn Elion Dushku, zuletzt wohnhaft Viabergamo 26, I-24035 Curno BG, liegt bei der 
Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, Südstr. 
8, 44625 Herne, Zimmer 204 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 12.08.2021, Aktenzeichen 82998217/A1Z/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Mo., Di., Do von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 18.08.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Rafal Piotr Milak  

Für Herrn Rafal Piotr Milak, letzte bekannte Anschrift Oskara Kolberga 4 a/33 in 81-881 
Sopot (Polen), liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 6.18, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

 Haftungsbescheid zu Gewerbesteuer 2019 ff vom 31.05.2021  
 Vertragsgegenstandsnummer 5 1034 000112054599  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 16.08.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für 

Siham Bent Mohamed Daho  

Letzte bekannte Anschrift: Overkampshof 9 in 44623 Herne.  

An Frau Siham Bent Mohamed Daho sind mehrere Schriftstücke der Stadt Herne, 
Aktenzeichen 31.08.01-02.000415, 31.08.01-02.000413 und 31.08.01-02.000414 vom 
16.08.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden können, da eine 
Postzustellung nicht möglich ist.  

Diese Schriftstücke können von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, 
Dienstag, 8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim 
Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Diese Schriftstücke gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 16.08.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Khalid Nasir  

Letzte bekannte Anschrift: Saarstr. 31, 44627 Herne.  

An Herrn Khalid Nasir ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
02.006006 vom 17.08.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 17.08.2021  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Kastrat Salihi  

Für Herrn Kastrat Salihi, geboren 20.02.1966 in Pristina, zuletzt wohnhaft und gemeldet 
Blücherstr. 60, 44628 Herne, derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der Stadt Herne, 
Fachbereich Bürgerdienste, Fahrerlaubnisbehörde, Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 6 - 9, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 21.07.2021, Aktenzeichen 24/4-IG  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle  
Montag und Dienstag in der Zeit von 8:00 bis 15.30 Uhr  
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und  
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 17.08.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Sanaria Mohammed  

Letzte bekannte Anschrift: Flöz-Hugo-Siedlung 9, 44653 Herne.  

An Frau Sanaria Mohammed ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
10.005530 vom 28.07.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 08.07.2021  
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